
Mehr erfahren – die Videos zu den ganzen Geschichten unter: www.studieren-in-niedersachsen.de/erfahrungsberichte

Der Fortbildungs- oder  
Fachschulabschluss
Bestimmte berufliche Fortbildungs- und 
Fachschulabschlüsse (s. Grafik) berechti-
gen in Niedersachsen zum Hochschulstu-
dium – und zwar egal in welcher Fach-
richtung, an allen Hochschularten. Die 
Berechtigung ist nicht befristet und gesetz-
lich festgeschrieben. Das heißt: Wenn Sie 
zum Beispiel einmal Ihren Meister gemacht 
haben oder staatlich anerkannte*r Erzie-
her*in sind, können Sie auch nach Jahren 
im Berufsleben noch jedes gewünschte 
Fach studieren.

Studieren ohne Abitur
Mit beruflicher Qualifikation an die  
Hochschule

Neben der Arbeit berufsbegleitend 
studieren: Dafür entschied sich 
Dino an der Ostfalia Hochschule für 
angewandte Wissenschaften. Die 
Verbindung von Beruf und akade-
mischer Bildung gelingt ihm dank 
eines Online-Studiums. Durch seinen 
Meisterabschluss, den er nach seiner 
Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker 
machte, ist Dino niedersachsenweit 
in allen Fachrichtungen und an allen 
Hochschulen studienberechtigt.

Der Ausnahmefall
In besonderen Ausnahmefällen kann eine 
Hochschule in nicht zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen Studienbewerber*in-
nen einschreiben, die keine Hochschul-
zugangsberechtigung haben, aber eine 
entsprechende wissenschaftliche Befähi-
gung nachweisen. Auch in künstlerischen 
Studiengängen können Sie in Ausnahme-
fällen auf den Nachweis einer Hochschul-
zugangsberechtigung verzichten, wenn Sie 
stattdessen eine sogenannte „überragende 
künstlerische Befähigung“ nachweisen.

Nach dem Realschulabschluss 
macht Malte eine Ausbildung zum 
Chemielaboranten. Für ihn war klar, 
dass er danach studieren möchte. Ein 
Gasthörendenstudium im Rahmen 
seiner Ausbildung kommt Malte zu 
Gute: Durch die damit bereits gesam-
melten Credit Points konnte er an der 
Georg-August-Universität Göttingen 
seine Studierfähigkeit nachweisen 
und dort im Rahmen des § 19 des 
Niedersächsischen Hochschulgeset-
zes ein Chemiestudium beginnen – 
obwohl er kein Abitur hat.

Die Hochschulzugangsprüfung
Wenn die schulische Hochschulzugangs-
berechtigung oder der entsprechende 
Ausbildungs- oder Fortbildungsabschluss 
fehlt, kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen die fachbezogene Hochschulzugangs-
berechtigung durch Prüfung den Weg ins 
Wunschstudium ebnen. Diese Prüfung wird 
auch Immaturen- oder Z-Prüfung – kurz 
für Zulassungsprüfung – genannt. Wer sie 
besteht, kann in einem gewählten Fach sein 
Studium beginnen.

Julian hat sich nach seiner Ausbil-
dung und mehreren Jahren Berufser-
fahrung im Einzelhandel für ein 
Studium an der Leuphana Universität 
Lüneburg entschieden. Aufgrund 
seiner Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann und der Berufserfahrung 
war er in Niedersachsen studienbe-
rechtigt – allerdings ausschließlich 
im wirtschaftlichen Bereich. Um sein 
Wunschfach Umweltwissenschaf-
ten studieren zu können, stellte sich 
Julian einer besonderen Herausforde-
rung und absolvierte die Z-Prüfung.

Der klassische Weg: Schulabschluss, 
Ausbildung, Arbeitsleben, Rente? Für 
Katrin stand irgendwann fest – das 
reicht ihr nicht. Nach vielen Jahren 
Berufserfahrung als Goldschmiedin 
wagte sie einen mutigen Neuanfang 
und begann ein Studium der Design-
pädagogik an der Universität Vechta. 
Ermöglicht wurde dieser Schritt 
durch ihre Berufsausbildung und die 
anschließend gesammelte Berufser-
fahrung.

Die 3 plus 3-Regelung
Drei Jahre Berufsausbildung und danach 
mindestens drei Jahre Berufserfahrung: 
Damit können Sie in Niedersachsen 
fachgebunden studieren. Fachgebunden 
heißt, dass der angestrebte Studiengang 
dem erlernten Beruf fachlich nahe stehen 
muss. Die Hochschulen legen dabei selbst 
fest, welcher Beruf zu ihren Studienfächern 
passt. Das ist wichtig, weil dieselben Fä-
cher an verschiedenen Hochschulen ganz 
unterschiedliche Schwerpunkte haben kön-
nen. Auf vielen Hochschul-Webseiten gibt 
es Listen, die Berufsabschlüsse und Fächer 
einander zuordnen.
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Studieren probieren
Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Studium 
oder ein bestimmtes Fach das richtige für 
Sie ist – probieren Sie es aus! 

Im Rahmen des sogenannten „Schnupper- 
studiums“ können Sie eine reguläre Vor- 
lesung besuchen und auf diese Weise un- 
verbindlich unterschiedliche Studiengänge 
kennenlernen, in der Regel sogar ohne 
vorherige Anmeldung.

Wenn Sie tiefer eintauchen und sich viel-
leicht sogar gezielt weiterbilden möch-
ten, kann ein Gasthörendenstudium das 
richtige sein. Als Gasthörer*in melden Sie 
sich (ohne Zulassungsvoraussetzungen 
und auch nebenberuflich) offiziell an einer 
Hochschule an. Dann können Sie regel-
mäßig an ausgewählten Vorlesungen und 
Seminaren teilnehmen und hierfür teilweise 
sogar Prüfungsleistungen ablegen. Das 
Gasthörendenstudium ist kostenpflich-
tig. Die Gebühren richten sich nach der 
Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen. 
Prüfungsleistungen werden zusätzlich 
berechnet. 

Studieren ohne Abitur
In Niedersachsen gibt es viele Möglich-
keiten, auch ohne Abitur ein Studium 
aufzunehmen. Neben dem Abschluss als 
Meister*in, staatl. geprüfte*r Techniker*in 
oder Betriebswirt*in, berechtigen noch 
zahlreiche weitere (Fortbildungs-)Abschlüs-
se dazu, sich an allen Hochschulen des 
Landes für den Wunschstudiengang zu be-
werben. Mit anderen beruflichen Vorbildun-
gen können Sie fachlich verwandte Fächer 
studieren. Wenn Sie diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, kann ersatzweise eine 
Zulassungsprüfung (Z-Prüfung, Immaturen-
prüfung) infrage kommen, die Ihnen – nach 
erfolgreichem Bestehen – ein Studium in 
einem zuvor gewählten Fach ermöglicht.

Und es gibt Möglichkeiten, Arbeit, Leben 
und Studium miteinander zu vereinbaren: 
Neben besonderen Studienformen wie 
berufsbegleitenden oder Online-Studien-
gängen, kann ein Teilzeitstudium infrage 
kommen. In unserer Studiengangssuche 
können Sie gezielt suchen und nach be-
sonderen Studiengangsmerkmalen filtern: 
www.studieren-in-niedersachsen.de/ 
studiengangssuche

Weiterbildung
Neben dem klassischen Studium gibt es 
noch andere Möglichkeiten zur Weiter- 
qualifizierung an der Hochschule: Zertifi-
katsprogramme, Modulreihen oder einzelne 
Kurse vermitteln Kompetenzen auf aka-
demischem Niveau und ermöglichen die 
fachliche Vertiefung eines Themas in einem 
überschaubaren Zeitraum. Oft wird keine 
Hochschulzugangsberechtigung erwartet 
– stattdessen entscheidet in der Regel die 
berufliche Qualifikation bei der Zulassung.

Angebote der niedersächsischen Hoch-
schulen finden Sie unter: www.studieren-in- 
niedersachsen.de/weiterbildungssuche

Verlässliche Informationen und ergebnis- 
offene Gespräche: Zögern Sie nicht und 

lassen Sie sich bei den niedersächsischen 
Studienberatungsstellen über Ihre  

Möglichkeiten beraten.

Studieren mit BerufserfahrungWege ins Studium

www.studieren-in-niedersachsen.de/offenehochschule
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